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RS OGH 1959/10/2 6Ob287/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1959

Norm

ZPO §516

Rechtssatz

Die Verwerfung des Abhilfeantrages durch den Senat ist nicht mit einem eigenen Rechtsmittel anfechtbar; der Rekurs

gegen den Beschluß des Vorsitzenden des Senates setzt zwar den Abhilfeantrag voraus, durch den Abhilfeantrag tritt

aber keine Änderung der Rekursfrist ein.
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